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(1)  Der Verein führt  den Nam en "Freundeskreis der Evangelischen Akadem ie Thüringen e.V." [ im  
folgenden "Freundeskreis" genannt ] .  
 
(2)  Er hat  die Rechtsform  eines einget ragenen Vereins und ist  in das zuständige Vereinsregister 
einget ragen.  
 
(3)  Sein Sitz ist  Neudietendorf bei Erfurt .  
 
(4)  Geschäftsjahr ist  das Kalenderjahr. 
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(1)  Der Verein verfolgt  ausschließlich und unm it telbar gem einnützige Zwecke im  Sinne des 
Abschnit tes "Steuerbegünst igte Zwecke" der Abgabenordnung. (BGB ...?)   
 
(2)  Besonderer Zweck des Freundeskreises ist  die Förderung der Arbeit  der Evangelischen 
Akadem ie Thüringen. Zu den Aufgaben des Freundeskreises gehört  es  
   
a)  die spezifisch protestant ische Bildungsarbeit  der Akadem ie in ihrer doppelten Ausrichtung auf 
Kirche und Gesellschaft  zu unterstützen,  
   
b)  die Verbindung zwischen Akadem ie und Tagungsteilnehm ern und -  teilnehm erinnen sowie 
Akadem ie und Kirchgem einden und Gruppen zu vert iefen,  
   
c)  durch Mitarbeit  einzelner Mitglieder des Freundeskreises die Planung, Durchführung und 
Auswertung von Akadem ieveranstaltungen zu begleiten und  
   
d)  die finanzielle Basis der Akadem iearbeit  der Evangelischen Akadem ie Thüringen durch eigene 
Beit räge, Spenden und die Gewinnung von Sponsoren zu stärken.  
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(1)  Mitglieder des Freundeskreises können natürliche und jur ist ische Personen ( insbesondere 
Kirchgem einden, Gem eindegruppen, Verbände, Firm en oder Arbeitskreise)  sein.  
 
(2)  Spender oder Sponsoren können ordent liche [ und/ oder fördernde]  Mitglieder werden.  
 
(3)  Über die Aufnahm e als Freundeskreisesm itglied entscheidet  nach schrift lichem  Ant rag der 
Vorstand.  
 
(4)  Der Direktor rsp. die Direktor in der Evangelischen Akadem ie Thüringen, ein Vert reter rsp. 
Vert reter in des ört lichen Gem eindekirchenrates und ein Vert reter rsp. Vert reter in der 
Superintendentur oder der Kreissynode sind geborene Mitglieder im  Freundeskreis.  
 
(5)  Die Mitgliedschaft  endet   
    
a)  durch den Tod,  
   
b)  durch Aust r it t , der unter Beachtung einer dreim onat igen Kündigungsfr ist  zum  Jahresende 
schrift lich dem  Vorstand zu erklären ist ,  
   
c)  durch Ausschluß. Der Ausschluß erfolgt  durch Beschluß des Vorstandes und kann nur aus 
wicht igem  Grund ausgesprochen werden. Gegen den Beschluß kann der oder die Ausgeschlossene 
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binnen eines Monats seit  Zugang der schrift lichen Benachricht igung die Entscheidung der 
Mitgliederversam m lung schrift lich beant ragen. Deren Entscheidung hat  endgült ige Wirkung;  sie ist  
dem  Mitglied schrift lich m itzuteilen. 
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(1)  Der Verein erhebt  Mitgliedsbeit räge. Über die Höhe entscheidet  die Mitgliederversam m lung auf 
Vorschlag des Vorstandes.  
 
(2)  Da der Verein gem äß Gem einnützigkeitsverordnung vom  24.12.1953 ausschließlich und 
unm it telbar gem einnützige Zwecke verfolgt , dürfen etwaige Gewinne nur für die satzungsm äßigen 
Zwecke verwendet  werden. Mitglieder erhalten keinen Gewinnanteil, in ihrer Eigenschaft  als 
Mitglied auch keine sonst igen Zuwendungen aus Mit teln der Freundeskreises. Es darf keine Person 
durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken des Freundeskreises frem d sind oder durch 
unverhältnism äßig hohe Vergütungen begünst igt  werden. 
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Organe des Freundeskreises sind     
     
a)  die Mitgliederversam m lung und  
   
b)  der Vorstand.     
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(1)  Zur Zuständigkeit  der Mitgliederversam m lung gehören insbesondere  
    
a)  die Ausarbeitung der langfr ist igen Ziele und Aufgaben des Freundeskreises in Zusam m enarbeit  
m it  der Evangelischen Akadem ie,  
   
b)  die Wahl des rsp. der Vorsit zenden, seines Stellvert reters rsp. Stellvert reter in und des 
Schatzm eisters rsp. Schatzm eister in,  
   
c)  die Genehm igung der Jahresrechnung,  
   
d)  die Ent lastung des Vorstandes,  
   
e)  die Beschlußfassung über die Erhebung der Mitgliedsbeit räge, über Satzungsänderungen und 
über die Auflösung des Freundeskreises.  
 
(2)  Die Mitgliederversam m lung t r it t  nach Bedarf zusam m en, jedoch m indestens einm al pro Jahr. 
Die Einladung ergeht  durch den rsp. die Versit zenden, im  Faller seiner rsp. ihrer Verhinderung 
durch seinen rsp. ihren Stellvert reter unter Einhaltung einer Frist  von zehn Tagen und unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung.  
 
(3)  Eine außerordent liche Mitgliederversam m lung ist  innerhalb von drei Wochen einzuberufen, 
wenn dies von m indestens einem  Viertel der Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung schrift lich 
beant ragt  wird.  
 
(4)  I n der Mitgliederversam m lung hat  jedes Mitglied eine St im m e. Zur Ausübung des St im m rechtes 
kann ein anderes Mitglied schrift lich bevollm ächt igt  werden. Die Bevollm ächt igung ist  für jede 
Mitgliederversam m lung gesondert  zu erteilen. Ein Mitglied darf j edoch nicht  m ehr als zwei frem de 
St im m en vert reten.  
 
(5)  Die Mitgliederversam m lung ist  beschlußfähig, wenn ordnungsgem äß eingeladen worden ist . Sie 
faßt  ihre Beschlüsse grundsätzlich m it  einfacher St im m enm ehrheit  der Erschienen.  
 
(6)  Für Satzungsänderungen ist  eine St im m enm ehrheit  von zwei Drit teln, zur Auflösung des 
Freundeskreises eine Mehrheit  von drei Vierteln der Erschienen notwendig.  
 
(7)  Den Vorsit z der Mitgliederversam m lung führt  der rsp. die Vorsit zende oder ein von ihm  rsp. ihr 
beauft ragtes Vorstandsm itglied. (8)  Die von der Mitgliederversam m lung gefaßten Beschlüsse sind 
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schrift lich niederzulegen und von dem  rsp. der jeweiligen Versam m lungsleiter/ in und dem  rsp. der 
Protokollführer/ in der Sitzung zu unterzeichnen.  
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(1)  Der Vorstand des Freundeskreises besteht  aus bis zu 9 (neun)  Mitgliedern, darunter dem  rsp. 
der Vorsit zenden, dem  rsp. der Stellvert reter/ in und dem  rsp. der Schatzm eister/ in.  
 
(2)  Der Direktor rsp. die Direktor in der Evangelischen Akadem ie Thüringen ist  geborenes Mitglied 
im  Vorstand. Er kann durch einen Studienleiter rsp. Studienleiter in vert reten werden.  
 
(3)  Vorstand im  Sinne von § 26 BGB sind der rsp. die Vorsit zende (1. Vorsit zende/ r)  und sein rsp. 
ihr Stellvert reter/ in (2. Vorsit zende) . Beide besitzen gericht liche und außergericht liche 
Einzelvert retungsbefugnis. Der rsp. die Vorsit zende und sein rsp. ihr Stellvert reter/ in können 
anderen Vorstandsm itgliedern Vollm acht  erteilen.  
 
(4)  Der Vorstand ist  beschlußfähig, wenn m ehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist . Er faßt  
seine Beschlüsse m it  einfacher Sim m enm ehrheit . Bei St im m engleichheit  gilt  ein Ant rag als 
abgelehnt .  
 
(5)  Der Vorstand übt  seine Tät igkeit  ehrenm at lich aus. Die Am tsperiode bet rägt  zwei Jahre. 
Wiederwahl ist  m öglich. Der Vorstand bleibt  so lange im  Am t , bis ein neuer Vorstand gewählt  ist .  
 
(6)  Scheidet  ein Mitglied des Vorstandes aus, so kann der Vorstand für den Rest  der Wahlzeit  ein 
Mitglied des Freundeskreises berufen.  
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(1)  Der Vorstand ist  für alle Angelegenheiten des Freundeskreises zuständig, die nicht  der 
Mitgliederversam m lung vorbehalten sind. Dazu gehören insbesondere     
     
a)  die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversam m lung,  
   
b)  die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversam m lung und  
   
c)  die Aufstellung der Jahresrechnung.  
 
(2)  Über die Vorstandssitzungen ist  eine Niederschrift  zu fert igen, die von dem  rsp. der 
Vorsit zenden und dem  rsp. der Protokollführer/ in der Sitzung zu unterschreiben ist . 
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Alle sonst igen aufgrund der Satzung erforderlichen näheren Regelungen werden nach Bedarf auf 
Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversam m lung in einer Geschäftsordnung festgelegt . 
Die Geschäftsordnung darf keine Best im m ungen enthalten, die m it  der Satzung im  Widerspruch 
stehen. 
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(1)  Im  Falle der Auflösung des Freundeskreises fällt  das Verm ögen an die Evangelische Akadem ie 
Thüringen.  
(2)  Die Auflösung des Vereines kann nur in einer Mitgliederversam m lung m it  der in § 6 
festgelegten St im m enm ehrheit  beschlossen werden.  
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Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversam m lung des Freundeskreises vom  4. 
Februar 1999 im  Zinzendorfhaus, Neudietendorf err ichtet  und t r it t  m it  ihrer Beschlussfassung in 
Kraft .     


